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1. Fragestellung 

Von Interesse ist, ob für Lärmschutzmaßnahmen insbesondere beim Ausbau von Bahnstrecken 
bestimmte Entschädigungsmechanismen vorgegeben sind, und ob beispielsweise eine Vor�nan-
zierung durch die Betroffenen zwingend ist. Auch soll recherchiert werden, ob es Regelungen 
über Entschädigungen für dauerhaft erhöhte Wartungskosten in Folge von Lärmschutzmaßnah-
men gibt. Im Fokus stehen die Ansprüche nach den Spezialvorschriften des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG).1 
 
2. Lärmvorsorge und Lärmsanierung 

Es wird unterschieden zwischen Lärmvorsorge und Lärmsanierung.  

Die Lärmvorsorge betrifft den Neubau oder die wesentliche Änderung eines Schienenweges 
(Ausbau) im Zuge der Bauprojektumsetzung.2 Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (§§ 41-
43 BImSchG) und den dazu erlassenen Verordnungen (16. und 24. BImSchV)3 haben Eigentümer 
von baulichen Anlagen (Immobilien), die von Bahnlärm betroffen sind, unter bestimmten Vo-
raussetzungen einen gesetzlichen Anspruch auf Lärmvorsorge, wenn Schienenwege neu gebaut 
oder wesentlich geändert werden. Im Handbuch des Eisenbahn-Bundesamts (EBA) heißt es: „Im 
Zusammenhang mit der Förderung von Neu- und Ausbaumaßnahmen der Eisenbahninfrastruktur 
werden nur Lärmschutzmaßnahmen für die Lärmvorsorge finanziert.“4  

Die Lärmsanierung hingegen ist die nachträgliche Errichtung von Schallschutz an bestehenden 
Eisenbahnstrecken des Bundes.5 Hierfür stellt der Bund seit 1999 mit dem Programm „Maßnah-
men zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes“ Förder-
mittel für die Eisenbahnunternehmen des Bundes (EIU) zur Verfügung. Es handelt sich – wie bei 
allen monetären Förderprogrammen – um eine freiwillige Leistung des Bundes, deren Bewilli-
gung von den im Bundeshaushalt zur Verfügung gestellten Mitteln abhängt, ein Rechtsanspruch 

 

1 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütte-
rungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG), https://www.gesetze-im-inter-
net.de/bimschg/; zu anderweitigen Anspruchsgrundlagen im Einzelfall, wie Amtshaftung oder enteignungsglei-
cher bzw. enteignender Eingriff, siehe Jarass, BImSchG, 14. Auflage 2022, § 42 Rn. 4-7. 

2 DB InfraGO AG, Was ist der Unterschied zwischen Lärmsanierung und Lärmvorsorge?, https://laermsanie-
rung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html. 

3 Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV), https://www.gesetze-im-internet.de/bim-
schv_16/BJNR010360990.html; Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV), 
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_24/__2.html. . 

4 EBA-Richtlinie Handbuch zur Antrags- und Verwendungsprüfung, AVP 2018, Abteilung 4 - Finanzierung Eisen-
bahn-Bundesamt, C 2.4 Lärmschutz, S. 260, https://www.eba.bund.de/download/AVP_2018.pdf. 

5 Vgl. DB InfraGO AG, Was ist der Unterschied zwischen Lärmsanierung und Lärmvorsorge?, https://laermsanie-
rung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html. 

https://laermsanierung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html
https://laermsanierung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_16/BJNR010360990.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_16/BJNR010360990.html
https://www.eba.bund.de/download/AVP_2018.pdf
https://laermsanierung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html
https://laermsanierung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html
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auf Gewährung besteht dementsprechend nicht, (Nr. 1.2 (2) Förderrichtlinie).6 Es können jedoch 
bei Vorliegen der in der „Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Lärmsanierung an beste-
henden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes“ 7 (Förderrichtlinie) festgelegten Vorausset-
zungen Lärmschutzmaßnahmen an baulichen Anlagen auch an bestehenden Schienenwegen, also 
ohne dass wesentliche Änderungen am Schienenweg vorgenommen werden, bezuschusst wer-
den.8 Die Strecke muss hierfür im Gesamtkonzept der Lärmsanierung des Bundes9 verzeichnet 
sein (vgl. 4. der Förderrichtlinie).10 Beim Lärmsanierungsprogramm handelt es sich um ein frei-
williges Programm des Bundes, da diese Schienenwege unter den Bestandsschutz fallen.11 Ausge-
führt wird das Programm durch die DB InfraGO AG (bis 31.12.2023 durch die DB Netz AG)12.13  

3. Aktive und passive Maßnahmen 

Bei Lärmschutzmaßnahmen an Schienenwegen wird zwischen aktiven Maßnahmen, wie Schall-
schutzwänden an der Strecke (2.4 (4, 5) Förderrichtlinie) und passiven Maßnahmen an Gebäu-
den unterschieden (2.4 (6, 7) Förderrichtlinie). Zu den passiven Maßnahmen zählen „insbeson-
dere Fenster, Türen, Rollladenkästen, Lüftungseinrichtungen für schutzbedürftige Räume, 
Wände, Dächer sowie Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen. Schutzbedürftige Räume 
sind alle Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. 

 

6  „Deshalb erfolgt die Bewilligung unter dem Vorbehalt der dafür jeweils im Bundeshaushalt zur Verfügung ge-
stellten Mittel sowie nach Maßgabe der hierzu bekanntgegebenen Förderrichtlinie, sowie der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften (VV BHO) zu §§ 23, 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO).“, 
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/00_Ausfuehrungsbestim-
mungen.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=8; zur 
rechtlichen Einordnung von Fördermitteln als Investitionsanreize s. Abschnitt 3 der Arbeit der Wissenschaftli-
chen Dienste des Bundestages, WD 5 – 3000 – 084/23, Investitionen in Deutschland, https://www.bundes-
tag.de/resource/blob/976268/3cb3b63aaec47a32c98a1e538455214e/WD-5-084-23-pdf.pdf. 

7 Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen 
des Bundes – überarbeitete Fassung 2022, in Kraft seit dem 01.07.2022, https://www.eba.bund.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanierung.pdf;jsessionid=F3174FAE-
CAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5. 

8 https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/Laermsanierung/laermsanierung_node.html. 

9 Das Gesamtkonzept der Lärmsanierung (Stand Oktober 2022) mit den Anlagen 1 bis 3 ist unter dem folgenden 
Link abrufbar: https://laermsanierung.deutschebahn.com/downloads.html. 

10 https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/Laermsanierung/laermsanierung_node.html. 

11 DB InfraGO AG, Was ist der Unterschied zwischen Lärmsanierung und Lärmvorsorge?, https://laermsanie-
rung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html. 

12 „Die DB InfraGO AG ist die gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn AG. Sie geht 
zum 1. Januar 2024 aus den bisherigen beiden Infrastrukturgesellschaften DB Netz AG und DB Station&Ser-
vice AG hervor.“,  https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/db-infrago-startet-zum-jahreswechsel.html. 

13 Was ist der Unterschied zwischen Lärmsanierung und Lärmvorsorge?, https://laermsanierung.deutsche-
bahn.com/fragen-und-antworten.html. 

https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/00_Ausfuehrungsbestimmungen.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=8
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/00_Ausfuehrungsbestimmungen.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundestag.de/resource/blob/976268/3cb3b63aaec47a32c98a1e538455214e/WD-5-084-23-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/976268/3cb3b63aaec47a32c98a1e538455214e/WD-5-084-23-pdf.pdf
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanierung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanierung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanierung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/Laermsanierung/laermsanierung_node.html
https://laermsanierung.deutschebahn.com/downloads.html
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/Laermsanierung/laermsanierung_node.html
https://laermsanierung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html
https://laermsanierung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/db-infrago-startet-zum-jahreswechsel.html
https://laermsanierung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html
https://laermsanierung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html
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[…]. Schutzbedürftig sind auch Schlafräume in kleinen und mittelständischen Familienbetrieben 
der Beherbergungsbranche. […].“14 

4. Ablaufschema zum passiven Lärmschutz bei Lärmsanierung 

Laut Eisenbahn-Bundesamt (EBA) erfolgt die Planung der Lärmsanierung durch die EIU, an die 
auch die entsprechenden Zuwendungen des Bundes fließen. Mit der operativen Gesamtprojekt-
leitung sei die DB Netz AG (seit 01.01.2024 DB InfraGO AG) beauftragt. Die Vergabe von Förder-
mitteln unmittelbar an Privatpersonen sei grundsätzlich nicht vorgesehen (Nr. 3 (1) Förderricht-
linie). Im Zusammenhang mit der Realisierung passiver Lärmschutzmaßnahmen erstattet der Er-
stempfänger (EIU) dem Eigentümer der Immobilie (Letztempfänger) jedoch auf Antrag die zuwen-
dungsfähigen Kosten.15 Dies entspricht der Vorgabe in Nr. 3 (2, 3) der Förderrichtlinie. Nach 
Nr. 7.1 (3), 3 (3) Förderrichtlinie ist das EBA befugt, weitere Ausführungsbestimmungen zur 
Richtlinie und für das „Verfahren der Weiterleitung der Zuwendung an Letztempfänger“ zu tref-
fen.16 Für passive Lärmsanierungsmaßnahmen an Anlagen im Privateigentum erhält der Eigentü-
mer der Immobilie eine Zuwendung für die Deckung von maximal 75 % der Ausgaben (Nr. 6.2 
(1) Förderrichtlinie). Der Eigentümer hat somit einen Eigenanteil von 25 % an die Baufirma zu 
zahlen. Die Zahlung eines Eigenanteils in Höhe von 25 % begründet die DB InfraGO AG damit, 
dass die Maßnahmen immer mit einer Wertsteigerung der Immobilie verbunden sind.17 Das EIU 
begleicht den Bundesanteil von 75% per Abtretungserklärung an die Baufirma.18 Die Förderung 
gilt nur für Gebäude, die vor 2015 errichtet wurden oder für die zu diesem Zeitpunkt eine Bauge-
nehmigung vorlag, (1.2 (1) Förderrichtlinie). Eine aktuelle Darstellung der DB InfraGo AG zeigt 
die 10 Schritte zum passiven Lärmschutz:19  

 

14 https://www.laermsanierung.deutschebahn.com/aktive-und-passive-massnahmen.html. 

15 An welche Stelle kann ich mich als betroffener Anwohner bei Fragen zu einzelnen Lärmsanierungsmaßnahmen 
wenden?, https://www.eba.bund.de/DE/Service/FAQ/Laerm_an_Schienenwegen/laerm_an_schienenwe-
gen_node.html. 

16 Ausführungsbestimmungen des Eisenbahn-Bundesamtes zur Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur 
Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes (Stand: 03.04.2023), 
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/00_Ausfuehrungsbestim-
mungen.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=8. 

17 https://laermsanierung.deutschebahn.com/passiver-laermschutz-an-gebaeuden.html. 

18 https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/00_Ausfuehrungsbestim-
mungen.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=8. 

19 https://laermsanierung.deutschebahn.com/passiver-laermschutz-an-gebaeuden.html. 

 Siehe auch das „Ablaufschema: passive Lärmsanierung“ als Anlage 3 der „Ausführungsbestimmungen des Ei-
senbahn-Bundesamtes zur Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schie-
nenwegen der Eisenbahnen des Bundes“: https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzie-
rung/Laermsanierung/03_Ablaufschema_passiver_Laermschutz.pdf;jsessionid=F3174FAE-
CAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=3. 

 

https://www.laermsanierung.deutschebahn.com/aktive-und-passive-massnahmen.html
https://www.eba.bund.de/DE/Service/FAQ/Laerm_an_Schienenwegen/laerm_an_schienenwegen_node.html
https://www.eba.bund.de/DE/Service/FAQ/Laerm_an_Schienenwegen/laerm_an_schienenwegen_node.html
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/00_Ausfuehrungsbestimmungen.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=8
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/00_Ausfuehrungsbestimmungen.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=8
https://laermsanierung.deutschebahn.com/passiver-laermschutz-an-gebaeuden.html
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/00_Ausfuehrungsbestimmungen.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=8
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/00_Ausfuehrungsbestimmungen.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=8
https://laermsanierung.deutschebahn.com/passiver-laermschutz-an-gebaeuden.html
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/03_Ablaufschema_passiver_Laermschutz.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=3
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/03_Ablaufschema_passiver_Laermschutz.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=3
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/03_Ablaufschema_passiver_Laermschutz.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=3
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Die genauen Zahlungsmodalitäten werden entsprechend Nr. 3 (3) der Richtlinie privatrechtlich 
zwischen EIU und betroffenem Eigentümer (Letztempfänger) vereinbart. Im hierzu aufgesetzten 
Muster-Vertrag „Vereinbarung über die Weiterleitung gewährter Fördermittel des Bundes in 
Form eines privatrechtlichen Vertrages“ 20 ist unter „§ 4 Kostenteilung, Kostenübernahme und 
Zahlungsziel“ geregelt: 

  (1) Zur Ermittlung der förderfähigen Kosten holt das vom Erstempfänger beauftragte Ingeni-
eurbüro auf der Grundlage der schalltechnischen Objektbeurteilung drei Angebote zur Umset-
zung der passiven Lärmsanierungsmaßnahme ein. Dieser Vereinbarung liegt ein Preisspiegel 
mit der Auswertung dieser Angebote bei. Die Höhe der förderfähigen Kosten wird auf Basis 
des günstigsten Angebots berechnet. Die tatsächlich zu tragenden Kosten ergeben sich jedoch 
erst abschließend durch Rechnungsstellung der bauausführenden Firma.  

  (2) Gemäß der Förderrichtlinie trägt der Erstempfänger mit den Fördermitteln des Bundes 
75 % der förderfähigen Kosten der Lärmschutzmaßnahme, die verbleibenden 25 % der för-
derfähigen Kosten trägt der Letztempfänger als Eigenanteil.  

 

20 ANLAGE 1 der Ausführungsbestimmungen zur Förderrichtlinie, https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/01_Weiterleitungsvertrag.pdf?__blob=publicationFile&v=3.  

https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/01_Weiterleitungsvertrag.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/01_Weiterleitungsvertrag.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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  (3) Der Letztempfänger erklärt sich mit der Übernahme des Eigenanteils in Höhe von 25 % 
der ermittelten förderfähigen Kosten des günstigsten Angebots der umgesetzten Lärmsanie-
rungsmaßnahmen unwiderruflich einverstanden.  

  (4) Der Letztempfänger verpflichtet sich, innerhalb von zwei Monaten ab Unterzeichnung 
durch den Erstempfänger die Umsetzung der Lärmsanierungsmaßnahme zu beauftragen.  

  (5) Die förderfähigen Kosten der Lärmsanierungsmaßnahme werden von der bauausführenden 
Firma dem Letztempfänger zu 100 % in Rechnung gestellt. Durch Abtretungserklärung gemäß 
Anlage zu dieser Vereinbarung wird die Kostenübernahme von 75 % der förderfähigen Kos-
ten durch den Erstempfänger mit Fördermittel des Bundes sichergestellt.  

  (6) Der Letztempfänger zahlt die Differenz des jeweiligen Rechnungsbetrags nach erfolgter 
Mittelverwendungsprüfung des Ingenieurbüros direkt an die von ihm beauftragte bauausfüh-
rende Firma.  

  (7) Der Erstempfänger zahlt 75 % der förderfähigen Kosten nach Durchführung der Lärmsa-
nierungsmaßnahme und bei Vorlage der geprüften Rechnungskopie sowie der Abtretungser-
klärungskopie binnen 42 Tagen an die in der Rechnung angegebene Bankverbindung der bau-
ausführenden Firma.“ 

5. Vorabmaßnahmen auf eigene Kosten und eigenes Risiko 

Sollte der Eigentümer bereits vor Beginn des Bahnprojektes passive Maßnahmen umsetzen, be-
nötigt er für eine spätere Kostenerstattung neben den weiteren Fördervoraussetzungen vorab die 
förmliche "Zusage über die Möglichkeit einer späteren Ausgabenerstattung".21 
Dies ergibt sich im Grundsatz aus Nr. 4 (6) der Richtlinie, wonach Zuschüsse für bereits begon-
nene Maßnahmen lediglich unter der Zusage-Voraussetzung zugewendet, d.h. auch nur dann an 
den Letztempfänger (Eigentümer) weitergeleitet werden können:  

  „Zuwendungsfähig sind nur Lärmsanierungsmaßnahmen, mit denen vor Bewilligung noch 
nicht begonnen wurde. Dies gilt nicht, wenn dem Letztempfänger vor der Durchführung pas-
siver Lärmschutzmaßnahmen die spätere Erstattung der Aufwendungen durch das EIU des 
Bundes verbindlich zugesagt worden ist.“22 

 

21 Dazu https://laermsanierung.deutschebahn.com/antrag.html und https://laermsanierung.deutschebahn.com/fra-
gen-und-antworten.html; Muster der Zusage siehe ANLAGE 4 der Ausführungsbestimmungen zur Förderrichtli-
nie, https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/04_Zusage_sei-
tens_DB_ueber_die_Moeglichkeit_einer_spaeteren_Ausgabenerstattung.pdf. 

22 Hervorhebung durch Verfasser des Sachstands, https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzie-
rung/Laermsanierung/RL_Laermsanierung.pdf;jsessionid=F3174FAE-
CAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5; siehe hierzu auch Punkt B 2.22. der 
Ausführungsbestimmungen des Eisenbahn-Bundesamtes zur Richtlinie, https://www.eba.bund.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/00_Ausfuehrungsbestimmungen.pdf;jsessionid=F3174FAE-
CAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=8. 

https://laermsanierung.deutschebahn.com/antrag.html
https://laermsanierung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html
https://laermsanierung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/04_Zusage_seitens_DB_ueber_die_Moeglichkeit_einer_spaeteren_Ausgabenerstattung.pdf
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/04_Zusage_seitens_DB_ueber_die_Moeglichkeit_einer_spaeteren_Ausgabenerstattung.pdf
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanierung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanierung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanierung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/00_Ausfuehrungsbestimmungen.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=8
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/00_Ausfuehrungsbestimmungen.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=8
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/00_Ausfuehrungsbestimmungen.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=8
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Die DB weist „ausdrücklich darauf hin, dass Maßnahmen vorab immer auf Vorkasse und eige-
nes Risiko vorgenommen werden.“23 In der „Zusage über die Möglichkeit einer späteren Ausga-
benerstattung“ wird explizit auf Folgendes hingewiesen: „Es besteht keine Garantie und damit 
kein Rechtsanspruch auf spätere Erstattung.“24 

Die Abläufe erklärend fügt die DB hinzu, dass die tatsächliche Förderfähigkeit des Gebäudes und 
damit eine Erstattung der Vorab-Ausgaben erst geprüft und ggf. getätigt werden könne, wenn das 
Projekt bearbeitet werde. Zwischen der Zusage und der Projektbearbeitung könnten unter Um-
ständen mehrere Jahre liegen. Zudem sei zu bedenken, dass passive Maßnahmen immer erst 
nach den Baumaßnahmen für die aktiven Maßnahmen (Lärmschutzwände) stattfinden könnten, 
da erst dann die endgültigen Immissionswerte für alle Gebäude endgültig feststünden.25  

Die Förderrichtlinie regelt betreffend die Abläufe nach der Erstattungs-Zusage unter Nr. 7.1 (9): 

  „Ist ein Letztempfänger in Vorleistung getreten, nachdem ihm die spätere Ausgabenerstattung 
zugesagt worden war, so kommt die Erstattung der notwendigen Ausgaben zu dem Zeitpunkt 
in Betracht, an dem sich dies nach der Dringlichkeitsreihung ergibt. […]. Eine Verzinsung 
des Erstattungsbetrages erfolgt nicht.“26 

 

23 https://laermsanierung.deutschebahn.com/antrag.html; https://laermsanierung.deutschebahn.com/fragen-und-
antworten.html. 

24 https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/04_Zusage_sei-
tens_DB_ueber_die_Moeglichkeit_einer_spaeteren_Ausgabenerstattung.pdf;jsessionid=F3174FAE-
CAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=2. 

25 https://laermsanierung.deutschebahn.com/antrag.html. 

26 Hervorhebung durch Verfasser des Sachstands, https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzie-
rung/Laermsanierung/RL_Laermsanierung.pdf;jsessionid=F3174FAE-
CAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5. 

https://laermsanierung.deutschebahn.com/antrag.html
https://laermsanierung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html
https://laermsanierung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/04_Zusage_seitens_DB_ueber_die_Moeglichkeit_einer_spaeteren_Ausgabenerstattung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=2
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/04_Zusage_seitens_DB_ueber_die_Moeglichkeit_einer_spaeteren_Ausgabenerstattung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=2
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/04_Zusage_seitens_DB_ueber_die_Moeglichkeit_einer_spaeteren_Ausgabenerstattung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=2
https://laermsanierung.deutschebahn.com/antrag.html
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanierung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanierung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanierung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5
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Eine Grafik aus dem Jahr 2019 vergleicht den Regelablauf gegenüber einem vorzeitigen Einbau 
von Schallschutzmaßnahmen: 27 

 

6. Betriebskosten wie Stromverbrauch und Wartungskosten 

Nr. 2.4 (3) der Förderrichtlinie regelt ausdrücklich, dass „Unterhaltungs- und Ersatzinvestitionen 
aktiver und passiver Lärmschutzmaßnahmen“ nicht gefördert werden.28 Nach Nr. 5.2 (12) der 
Förderrichtlinie sind nicht zuwendungsfähige Ausgaben außerdem 

  „die Ausgaben für eine Rechtsberatung und für die Unterhaltung, Erneuerung, Versicherung 
sowie den Betrieb von Lüftern und Rollläden. Nicht erstattet werden Mehrausgaben für Maß-
nahmen, die nicht durch den erforderlichen Lärmschutz bedingt sind (z.B. Leichtmetall- statt 

 

27 Nebel, Sonue-Alexander (2019), Zusätzlicher passiver Schallschutz im Bereich der Stolzenauer Straße in Bre-
men, DB Netz AG, Experten & Services – Fachbereich passiver Schallschutz, 22.08.2019. 

28 https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanie-
rung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5. 

https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanierung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanierung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5
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vorhandener Holzfenster oder Einbau größerer Fenster), aber bei Durchführung der Lärmsa-
nierungsmaßnahmen mit ausgeführt werden.“29 

*** 

 

29 https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanie-
rung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5; siehe 
auch S. 270f, https://www.eba.bund.de/download/AVP_2018.pdf und https://laermsanierung.deutsche-
bahn.com/fragen-und-antworten.html. 

https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanierung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanierung.pdf;jsessionid=F3174FAECAE88429DEE26269ED317612.live21301?__blob=publicationFile&v=5
https://www.eba.bund.de/download/AVP_2018.pdf
https://laermsanierung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html
https://laermsanierung.deutschebahn.com/fragen-und-antworten.html
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